
ERWEITERUNG ZUM DATENSCHUTZ HINWEIS FÜR DAS 

HINWEISGEBERINNENSYSTEM DER GEMDAT 

NIEDERÖSTERREICH 

 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb 

werden sämtliche Daten, die wir von Ihnen verarbeiten, in Übereinstimmung mit den 

anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 

(insbesondere DSG und DSGVO) vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie diese Hinweise 

aufmerksam durch, bevor Sie eine Meldung abgeben. Sämtliche MitarbeiterInnen der 

gemdat Niederösterreich, unsere AuftragsverarbeiterInnen und deren 

MitarbeiterInnen sind zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung nach § 6 des 

Datenschutzgesetzes 2018 verpflichtet. 

 

Die Ausführungen des Datenschutz Hinweis der gemdat Niederösterreich bleiben 

durch diese Erweiterung unberührt.  

 

Die für den Datenschutz verantwortliche Stelle des HinweisgeberInnensystems ist die 

gemdat Niederösterreichische Gemeinde-Datenservice GmbH 

2100 Korneuburg, Girakstraße 7, 02262/690-0, gemdat@gemdatnoe.at 

 

Im Namen der verantwortlichen Stelle betreibt das darauf spezialisierte Unternehmen 

Akarion GmbH, Peter-Behrens-Platz 11, 4020 Linz, Österreich bzw. Akarion AG, 

Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Deutschland das HinweisgeberInnensystem 

der gemdat Niederösterreich 

 

Personenbezogenen Daten und Informationen, die in das HinweisgeberInnensystem 

der gemdat Niederösterreich eingegeben werden, werden in einer von der Akarion 

GmbH betriebenen Datenbank in einem Hochsicherheitsrechenzentrum verschlüsselt 

https://www.gemdatnoe.at/Services/Datenschutzhinweis
mailto:gemdat@gemdatnoe.at


und passwortgeschützt gespeichert. Die Einsichtnahme in diese Daten ist nur einem 

kleinen Kreis ausdrücklich berechtigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gemdat 

Niederösterreich möglich. Die Akarion GmbH und andere Dritte haben keinen Zugang 

zu den Daten. Dies wird durch umfassende technische und organisatorische 

Maßnahmen gewährleistet. 

 

VERWENDUNGSZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE 

Das HinweisgeberInnensystem dient dazu, Hinweise und Verstöße gegen 

Unionsrecht auf einem sicheren und vertraulichen Weg entgegenzunehmen, zu 

bearbeiten und zu verwalten. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist 

gestützt auf der Rechtsgrundlage nach Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c, DSGVO 

sowie dem HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG). 

 

 

ART DER ERHOBENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Die Nutzung des HinweisgeberInnensystems der gemdat Niederösterreich ist 

freiwillig. Wenn Sie über das System eine Meldung abgeben, erheben wir folgende 

personenbezogene Daten und Informationen: 

 

• Ihren Namen, wenn Sie ihn angeben möchten 

• Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie diese angeben möchten 

• Ihre Telefonnummer, wenn Sie diese angeben möchten 

• Namen von Personen sowie sonstige personenbezogene Daten der Personen, 

die Sie in Ihrer Meldung nennen 

 

VERTRAULICHE BEHANDLUNG VON MELDUNGEN 

Beim Überprüfen des gemeldeten Sachverhalts kann es notwendig sein, Daten Ihrer 

Meldung an andere MitarbeiterInnen in der gemdat Niederösterreich weiterzugeben 

um den Sachverhalt zu prüfen und wenn erforderlich, eine weitergehende 

fallbezogene Sachverhaltsaufklärung durchzuführen. 



Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich Meldungen auf Vorgänge in 

Teilorganisationen (Dienststellen oder Unternehmungen) der gemdat 

Niederösterreich beziehen. Dabei achten wir darauf, dass die rechtlichen 

Bestimmungen für eine Datenweitergabe eingehalten werden. 

 

Personen, die Zugang zu den Daten erhalten, sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

 

INFORMATION DER BESCHULDIGTEN PERSONEN 

Wir sind grundsätzlich gesetzlich dazu verpflichtet, beschuldigte Personen darüber 

zu informieren, dass wir eine Meldung über sie erhalten haben. Die Information 

erfolgt, sobald dies die Weiterverfolgung des Hinweises nicht mehr gefährdet. Ihre 

Identität als Hinweisgeberin oder Hinweisgeber, wenn Sie diese offengelegt haben, 

wird dabei – soweit rechtlich zulässig – nicht offenbart. 

 

AUFBEWAHRUNGSDAUER VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es die Aufklärung und 

abschließende Beurteilung der Meldung erfordern oder dies aufgrund eines Gesetzes 

erforderlich ist. Nach Abschluss der Meldungsbearbeitung werden diese Daten 

entsprechend den rechtlichen Vorgaben gelöscht. 
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